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Leserbriefe

Bürger haben Unmut gezeigt

IhrKommentar„AuchdieBürger
sind gefordert“ hat die Situation
in Rösrath sehr gut beschrieben.
Allerdings fehlt mir ein wesent-
licher Punkt in der Analyse. Die
WahlzumStadtratundzumBür-
germeister zeigt insbesondere
denUnmutvielerBürgerüberdie
derzeitige Haltung der Politik
hinsichtlich der Ausweisung

neuer Baugebiete. Viele Bürger
sind es schlichtweg leid, wenn
jede grüne Wiese nur noch als
potenzielles Baugebiet angese-
hen wird. Dass die neue Partei
Forsparkeinenderartüberwälti-
genden Erfolg feiern darf, ist im
Wesentlichen auch auf die Un-
zufriedenheit mit der aktuellen
Baupolitik zurückzuführen.

Oftwirdauchübersehen,dass
jedes Haus nicht nur gebaut,
sondern auch bewohnt wird.
Und dass die Bewohner meist
zwei bis drei Autos haben und

dieseauchbenutzenwollen.Den
dadurch generierten Mehrver-
kehr kannman auch nicht durch
einhalbesDutzendLeih-E-Bikes
kompensieren. Versuchen Sie
dochmalzudenStoßzeitennach
linksaufdieHauptstraße inRös-
rath oder Hoffnungsthal abzu-
biegen. Wenn dann der Tank
nicht mindestens halb voll ist,
können Sie froh sein, nicht lie-
gen zu bleiben. Diese Probleme
verursachen ein Unbehagen bei
vielen Bürgern. Da muss man
sich nicht wundern, wenn die

dann in derWahlurne ihr Kreuz-
chen nicht mehr dort machen,
woesdieetabliertenParteiener-
wartet haben.

Das ganze Leben
ist ein Risiko

Das ganze Leben ist ein Risiko,
umsonst heißt es nicht: „Leben
heißt kämpfen“. Doch das kön-
nenunsereKinderundEnkelkin-
der noch nicht.

Sie sind die Hauptleidtragen-
den. So finde ich die Streichung
desMartinszuges und desWeih-

nachtsmarktes als überprüfungs
würdig.Man installiert in ihr Le-
ben eine Zeit der Traurigkeit.
SolchgravierendeEinschnitte in
die Lebensqualität unserer Kin-
dersolltennichtnurvonRKIver-
antwortet werden. Jeder GKV-
KrankehatdochdasRechtaufei-
ne zweite Meinung.

Fehlgeleitet vom
Navigationssystem

„Schleichwege“ (laut Duden ein
verborgener, nur wenigen be-
kannter Weg) gibt es in Zeiten
von Navi & Co. nicht mehr. In
der Woche zwischen Beginn der
Bauarbeiten am Kreisverkehr
und der endgültigen Sperrung
der Naafbrücke haben zirka 400
bis600Fahrzeuge täglich (!!) das
maximaldreiMeterbreiteSträß-
chen befahren; Pkws, Klein-

transporter, Lkws usw.– dieWe-
nigsten mit angepasster Ge-
schwindigkeit. Selbst jetzt fah-
ren viele Ortsfremde trotz zwei-
er Sackgassenschilder stur nach
Navi ins Tal und kommen verär-
gert rasant fahrend wieder zu-
rück. Das Naafbachtal liegt in
der höchsten Wasserschutzzo-
ne I, ist zudem Naturschutzge-
biet und muss vor solchen Ver-
kehrsexzessen bewahrt werden.

Steiniger Weg zum Kreuz

Hätte die Leserbriefschreiberin
etwas genauer hingeschaut,
dannhättesiebemerkt,dasshin-
ter der Buchenhecke eine Blu-
menwiesegesätwurde.Hierüber
werden sich im nächsten Jahr
ganz bestimmt die Bienen und

Insekten freuen.
Übrigens ist der Weg zum

Kreuz meistens steinig. Alles
wurde vor der Verwirklichung
mit dem Landschaftsgärtner
eingehend diskutiert und umge-
setzt.

Überein„Lob“hättensichda-
her die „ 7 Freunde der Heimat“
mehr gefreut.

BEKANNTMACHUNG
Jahresabschluss 2019 der Stadtentwicklungsbetrieb
Bergisch Gladbach – AöR
Gemäß § 27 Abs. 2 KUV NRW i.V.m. §§ 316 ff HGB wurde die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaftWarth & Klein Grant Thornton AG, Niederlassung Niederrhein
nach Beschluss durch den Verwaltungsrat der SEB Bergisch Gladbach - AöR in
der Sitzung vom 11.12.2019 durch den Vorstand der SEB Bergisch Gladbach -
AöR beauftragt, die Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2019 durchzuführen.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton AG, Nieder-
lassung Niederrhein hat nach dem abschließenden Ergebnis ihre Prüfung für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31.Dezember 2019 der SEB Bergisch
Gladbach – AöR mit Datum 20. Juli 2020 den nachfolgend wiedergegebenen Be-
stätigungsvermerk erteilt.

„BestätigungsvermerkdesunabhängigenAbschlussprüfers:
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Glad-
bach AöR, Bergisch Gladbach, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember
2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Glad-
bach AöR, Bergisch Gladbach, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum
31. Dezember 2019 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezem-
ber 2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar.

• Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des
Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich,
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-
che Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung
des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allenwesentlichen Belangenmit dem Jahresabschluss
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmungmit den anzuwendenden deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter
oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im La-
gebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Ri-
siken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft
abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Anga-
ben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass
die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jah-
resabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Ge-
sellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbeson-
dere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen.
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem
den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Der Verwaltungsrat der Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach AöR hat in
seiner Sitzung am 02. September 2020 zum Jahresabschluss 2019 der Stadtent-
wicklungsbetrieb Bergisch Gladbach AöR folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton

AG geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2019 sowie der Anhang und Lagebe-
richt 2019 des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR werden
in der vorliegenden Form festgestellt und beschlossen.
Die Bilanzsumme des Stadtentwicklungsbetriebes zum 31.12.2019 beträgt
17.710.098,21 €.
Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von
378.275,92 € festgestellt.
Der Überschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Dem Vorstand des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR
wird für das Wirtschaftsjahr 2019 gemäß § 27 Abs. 1 Satz 3 der Verordnung
über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffent-
lichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) Entlastung
erteilt.

Der Jahresabschluss 2019 der Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach AöR
und der Lagebericht können in der Zeit ab 04.11.2020 bis zur Feststellung des
folgenden Jahresabschlusses im Rathaus Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz,
51429 Bergisch Gladbach, Zimmer U29 während der Bürozeiten nach vorheri-
ger Terminvereinbarung (Tel.: 02202-141523 oder b.knez@seb-gl.de) eingese-
hen werden.

Bergisch Gladbach, den 14.10.2020

Vorstand
gez. Harald Flügge

BEKANNTMACHUNG




